
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/5/29 2Ob382/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1959

Norm

StVO §17 Abs1

Rechtssatz

Wer an abgestellten Fahrzeugen nur unter Benützung der linken Fahrbahnhälfte vorbeifahren kann, darf nicht aus der

Tatsache eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges auf die gefahrlose Benützbarkeit der linken Fahrbahnhälfte schließen.
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